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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Das Wiener Gesundheitssystem ist ein verlässlicher Partner für den Erhalt 
und die Wiederherstellung Ihrer Gesundheit. Um diese hohe Qualität in der  
medizinischen Betreuung auch in Zukunft sicherzustellen, ist eine dauer-
hafte Weiterentwicklung notwendig. Die Sicherstellung der Gesundheitsver-
sorgung unserer dynamisch wachsenden Stadt kann auch in Zukunft nur 
dann gelingen, wenn heute schon die notwendigen Maßnahmen geplant und 
realisiert werden. In diesem Sinne war 2017 ein ereignisreiches Jahr für den 
Wiener Gesundheitsfonds.

Mit dem Beschluss des Wiener Zielsteuerungsübereinkommens wurde der Fahrplan für die Reformbe-
strebungen in den Jahren 2017 bis 2021 festgelegt. Neben der Stärkung der ambulanten Versorgung und 
der Entlastung des akutstationären Bereichs stehen vor allem Maßnahmen zur Optimierung der Versor-
gungs- und Behandlungsprozesse sowie zur Gesundheitsförderung und Prävention im Fokus des Über-
einkommens und der in Umsetzung befindlichen Reformprojekte. 

Der Strukturwandel im Gesundheitssystem kann gut an der Entwicklung der von den Wiener öffentli-
chen und gemeinnützigen Krankenanstalten erbrachten Leistungen abgelesen werden. Die Anzahl der 
stationär behandelten Patientinnen und Patienten ist auch im Jahr 2017 angestiegen, während die Auf-
enthaltsdauer weiter gesunken ist. Der Trend aus den Vorjahren zu immer kürzeren Krankenhausaufent-
halten hat sich damit auch im Jahr 2017 fortgesetzt, ebenso ist die Zahl der ambulanten Patientinnen 
und Patienten weiter gestiegen.

Neben der Finanzierung des laufenden Betriebs der Wiener Krankenanstalten leistet der Wiener Gesund-
heitsfonds einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung und für den Erhalt der bestehenden Infrastruk-
tur. Im Jahr 2017 wurden 28 Investitionsvorhaben mit mehr als 71 Mio. Euro gefördert. Hier können ex-
emplarisch Projekte wie die Modernisierung der Zimmer der Säuglingsstation im St.-Anna-Kinderspital, 
die im Wilhelminenspital vorgenommene Erweiterung der Notaufnahme sowie die Anpassung der Pavil-
lons an heute geltende Standards angeführt werden. Ebenso wurde die Errichtung einer Zentralen Auf-
nahme und Erstversorgung (ZAE) im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, der Bau des Zentrums 
für vernetzte Medizin im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien sowie die Erweiterung der 
Orthopädischen Ambulanz im Orthopädischen Spital Speising finanziell unterstützt.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wiener Gesundheitseinrichtungen, die mit ihrem Einsatz  
einen maßgeblichen Beitrag zum Funktionieren des Gesundheitssystems in Wien leisten, möchte ich 
herzlich danken. 

Ihr 

Peter Hacker
Amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport
Vorsitzender der Wiener Gesundheitsplattform
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Geneigte Leserin, geneigter Leser!

Der vorliegende Tätigkeitsbericht gibt Auskunft über die Tätigkeiten des 
Wiener Gesundheitsfonds im Jahr 2017 und legt alle wesentlichen Umstände 
für den Rechnungsabschluss 2017 dar. Darüber hinaus enthält er In-
formationen zur Organisation des Wiener Gesundheitsfonds.

Das Jahr 2017 war vor allem geprägt von der Umsetzung des neuen Bundes-
Zielsteuerungsvertrages 2017 bis 2021. Mit dem Landes-Zielsteuerungsüber-
einkommen als Arbeitsprogramm wurde eine Operationalisierung auf Lan-
desebene geschaffen.

Mit der telefonischen Gesundheitsberatung konnte 2017 nach dem Vorbild anderer europäischer Länder 
in Wien eine weitere Säule im Gesundheitssystem errichtet werden. „Wenn’s weh tut! 1450“. Unter dieser 
Rufnummer erhalten Sie am Telefon Empfehlungen, was Sie am besten tun können, wenn Ihnen Ihre Ge-
sundheit oder die Ihrer Lieben plötzlich Sorgen bereitet. Die telefonische Gesundheitsberatung ist ein 
persönlicher Wegweiser durch das Gesundheitssystem und führt Sie dorthin, wo Sie im Moment die bes-
te Betreuung erhalten.

Eine erste Evaluation des Pilotprojektes Primary Health Care (PHC) Mariahilf zeigte, dass das Angebot 
von den Patienteninnen und Patienten sehr gut angenommen wird. Es bestätigte sich auch, dass die Pati-
entinnen und Patienten vermehrt direkt in das PHC anstatt zur Fachärztin oder zum Facharzt bzw. in die 
Spitalsambulanz gehen. Mit September 2017 konnte sogar eine zweite Primärversorgungseinheit in Wien, 
das PHC Donaustadt gegenüber dem SMZ Ost – Donauspital seinen Betrieb aufnehmen.

Ganz oben auf der Agenda des Jahres 2017 stand die Neugestaltung der Informationen zum geburtshilfli-
chen Angebot der Wiener Spitäler. Die Website „www.geburtsinfo.wien“ und die zugehörige telefonische 
Hotline wurden im Februar 2017 aktiv gesetzt. Auf nur einer Webseite gibt es nun einen Überblick über 
das vielfältige geburtshilfliche Angebot in Wien. Von der Gestaltung der Patientinnenzimmer, der Anzahl 
der Geburten pro Jahr, dem Therapieangebot, der Ausstattung der Kreißzimmer, der Personalausstattung 
bis zu den Nachbetreuungsmöglichkeiten für Mutter und Kind und vielem mehr, bietet die Seite alles  
Wissenswerte zum Thema Geburt und Spitalsaufenthalt. Die erleichterte Recherche ist nicht nur für 
schwangere Frauen hilfreich, sie gibt auch niedergelassenen Frauenärztinnen und Frauenärzten einen 
raschen Überblick und ist ein hilfreiches Instrument für die Beratung.

Diese und all die anderen im Bericht dokumentierten Tätigkeiten verdeutlichen, dass der Wiener Gesund-
heitsfonds nicht nur organisatorisch im internen Bereich dank seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
hervorragende Arbeit leistet, sondern dass es in hohem Maße um wesentlich mehr geht, nämlich die 
hochgradige Komplexität im Wiener Gesundheitswesen. 

Diese Komplexität wird insbesondere durch zwei Entwicklungen bestimmt: Das Krankheitsgeschehen ist 
einerseits zunehmend von chronischen Krankheitsbildern und dem Auftreten von Mehrfacherkrankungen 
bestimmt. Andererseits haben weiterentwickelte Technologien und vor allem das verfügbare Wissen bei  

3

00



den Gesundheitsberufen das Spektrum der Möglichkeiten einer effektiven Krankenbehandlung enorm 
ausgeweitet.

Beide Entwicklungen führen zum Erfordernis ganzheitlich gedachter, sektorenübergreifender Behand-
lungsprozesse. Alle Tätigkeiten des Wiener Gesundheitsfonds und ihre Ergebnisse leiten daher ihre Rele-
vanz nicht nur vom jeweiligen Thema ab, sondern stehen vor allem für die systematische Weiterentwick-
lung des Wiener Gesundheitswesens in diese Richtung.

Die Geschäftsstelle des Wiener Gesundheitsfonds zielt mit ihren Aktivitäten auf eine Verbesserung der 
Gesundheit der Wiener Bevölkerung, eine Erhöhung der PatientInnenorientierung in Behandlung und Be-
treuung sowie eine Qualitätsverbesserung in der Gesundheitsversorgung ab. 
Diese Ziele werden wir auch für die Zukunft beibehalten und an einer bestmöglichen und effizienten Ver -
sorgung der Wiener Bevölkerung weiterarbeiten.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Richard Gauss
Geschäftsführer Wiener Gesundheitsfonds
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Der Wiener Gesundheitsfonds  
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Zu den Aufgaben des WGF zählen insbesondere 
(vgl. § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung 
(Fortführung) eines Wiener Gesundheitsfonds – 
Wiener Gesundheitsfonds-Gesetz 2017, LGBl. Nr. 
10/2018, und die §§ 4 Abs. 7, 18 Abs. 3 und 5, 25 
Abs. 2 und 56 Abs. 2 Wiener Krankenanstaltenge-
setz – Wr. KAG idgF):

>die Abgeltung von Leistungen der Krankenan-
stalten für Personen, für die ein Träger der ge-
setzlichen Krankenversicherung leistungs-
pflichtig ist,

>die Gewährung allfälliger Investitionszuschüsse 
an die Träger der Fondskrankenanstalten,

>die Adaptierung des vom Bund entwickelten 
leistungsorientierten Krankenanstaltenfinan-
zierungssystems (LKF-Modell),

>die Fortführung und Weiterentwicklung einer in-
tegrativen partnerschaftlichen Zielsteuerung-
Gesundheit, insbesondere für die Struktur und 
Organisation der Gesundheitsversorgung unter 
Einbeziehung der Sozialversicherung als gleich-
berechtigten Partner in Wien, ausgehend von 
den vertraglichen Festlegungen auf Bundesebe-
ne (Bundes-Zielsteuerungsvertrag), durch Lan-
des-Zielsteuerungsübereinkommen,

>die Mitwirkung bei der Umsetzung und 
Kontrolle der Einhaltung von Qualitätsvorgaben 
für die Erbringung von intra- und extramuralen 
Gesundheitsleistungen,

>die Darstellung des Budgetrahmens für die öf-
fentlichen Ausgaben im intra- und extramuralen 
Bereich,

>die Abstimmung der Inhalte sowie allfälliger An-
passungen, Wartungen und Weiterentwicklun-
gen des Regionalen Strukturplanes Gesundheit 
Wien (Detailplanung zur Zielsteuerung-Gesund-
heit, zur integrierten Gesundheitsstrukturpla-
nung und zum Österreichischen Strukturplan 

Gesundheit) bzw. von Kapazitätsfestlegungen für 
die Erbringung von Gesundheitsleistungen in al-
len Sektoren des Gesundheitswesens,

> die Umsetzung von Modellen zur sektorenüber-
greifenden Finanzierung des ambulanten Be-
reichs sowie Umsetzung von leistungsorientier-
ten Vergütungssystemen,

> das Nahtstellenmanagement zwischen den ver-
schiedenen Sektoren des Gesundheitswesens,

> die Mitwirkung am Auf- und Ausbau der für das 
Gesundheitswesen maßgeblichen Informations- 
und Kommunikationstechnologien (wie ELGA, 
eCard, Telehealth, Telecare) auf Landesebene,

> die Stärkung der Gesundheitsförderung,

> die Gewährung von Zuschüssen zu krankenhaus-
entlastenden Maßnahmen,

> die Information über die Ressourcenplanung im 
Pflegebereich,

> die Erstellung von Voranschlägen und Rech-
nungsabschlüssen,

> sonstige Aufgaben, die dem Wiener Gesundheits-
fonds durch das Land Wien übertragen werden,

> die Evaluierung der von der Wiener Gesund-
heitsplattform auf Landesebene wahrgenomme-
nen Aufgaben,

> die (Weiter-)Entwicklung der Gesundheitsziele 
(inklusive Strategien zur Umsetzung),

> die Handhabung des Sanktionsmechanismus auf 
Landesebene. Dieser umfasst die Beschlussfas-
sung über Maßnahmen gegen die Krankenan-
staltenträger bei maßgeblichen Verstößen gegen

>die Vorgaben der Verordnung der Gesund-
heitsplanungs GmbH bzw. des Wiener 
Krankenanstaltenplans,

>Melde- und Dokumentationspflichten sowie 
verbindliche Vorgaben im Zusammenhang 
mit der Qualität,
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> die ordnungsgemäße Leistungscodierung 
und Abrechnung im Rahmen des leistungs-
orientierten Krankenanstaltenfinanzier-
ungssystems,

> die widmungsgemäße Verwendung von 
Fondsmitteln.

>die Mitwirkung in behördlichen Verfahren zur 
Erteilung von Errichtungsbewilligungen für 
Krankenanstalten und zur Verleihung des Öf-
fentlichkeitsrechtes in Fragen des Bedarfes,

>die Mitwirkung in Fragen der Rechtsbeziehun-
gen zwischen Trägern von Krankenanstalten und 
dem Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger bzw. den Trägern der sozia-
len Krankenversicherung,

>Leistung eines Beitrages von 50 vH des Betriebs-
abganges von öffentlichen Krankenanstalten, de-
ren Rechtsträger nicht die Stadt Wien ist und 
die Zahlungen aus dem Wiener Gesundheits-
fonds erhalten,

>die wirtschaftliche Aufsicht über Krankenan-
stalten, die Beiträge zum Betriebsabgang oder 
zum Errichtungsaufwand oder sonstige Zahlun-
gen durch den WGF oder das Land Wien erhal-
ten.

$!#

Gemäß dem Gesetz über die Errichtung (Fortfüh-
rung) eines Wiener Gesundheitsfonds (Wiener Ge-
sundheitsfonds Gesetz 2017) sind die Organe des 
WGF die Wiener Gesundheitsplattform und die 
Wiener Zielsteuerungskommission. Auf Vorschlag 
der/des Vorsitzenden der Wiener Gesundheitsplatt-
form ist ein/eine GeschäftsführerIn des Gesund-
heitsfonds von der Landesregierung zu bestellen. 
Zur Unterstützung der Geschäftsführung wurde 
beim Amt der Landesregierung eine Geschäftsstel-
le eingerichtet.

 %"!#

Die Geschäftsstelle des Wiener Gesundheitsfonds 
ist organisatorisch bei der Abteilung Gesundheits- 
und Sozialplanung (MA 24) angesiedelt.

Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind gemäß § 8 
der Geschäftsordnung für die Wiener Gesundheits-
plattform:

> die Unterstützung der Geschäftsführung bei der 
Abwicklung der laufenden Geschäfte, insbeson-
dere die Durchführung des zur Erfüllung der 
Aufgaben der Wiener Gesundheitsplattform not-
wendigen Schriftverkehrs,

> die Protokollführung in den Sitzungen der Wie-
ner Gesundheitsplattform,

> die Erstellung von Schriftstücken, die im Namen 
der Wiener Gesundheitsplattform ausgefertigt 
werden,

> die Vorbereitung der Sitzungen der Wiener Ge-
sundheitsplattform sowie

> alle Aufgaben, die nicht ausdrücklich der Wiener 
Gesundheitsplattform oder der/dem Vorsitzen-
den obliegen.

!"

Der Wiener Gesundheitsplattform gehören unter 
anderem die/der für das Krankenanstaltenwesen 
in Wien zuständige Stadträtin/Stadtrat (als Vor-
sitzende/Vorsitzender), die/der amtsführende 
Stadträtin/Stadtrat für die Finanzverwaltung und 
die/der für Personalangelegenheiten in Wien zu-
ständige amtsführende Stadträtin/Stadtrat an. 
Weiters entsenden die Sozialversicherung, die 
wahlwerbenden Parteien aus dem Kreis der Ab-
geordneten zum Landtag, der Bund, die Ärztekam-
mer für Wien, der Landesamtsdirektor und weitere 
Organisationen Mitglieder in die Wiener Gesund-
heitsplattform. Diese bestand 2017 aus 32 Mitglie-
dern.

&""'()*
!"+

In der Wiener Gesundheitsplattform erfolgen Be-
schlüsse zu Angelegenheiten des Wiener Gesund-
heitsfonds als Fonds sowie zu allgemeinen gesund-
heitspolitischen Belangen.
Angelegenheiten des Wiener Gesundheitsfonds als 
Fonds sind insbesondere:
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>Landesspezifische Ausformung des in Wien gel-
tenden leistungsorientierten Krankenanstalten-
finanzierungssystems; Abgeltung von Leistun-
gen der Fondskrankenanstalten; Umsetzung von 
leistungsorientierten Vergütungssystemen; Ge-
währung von Zuschüssen für Projekte, Planun-
gen und krankenhausentlastende Maßnahmen,

>Voranschlag und Rechnungsabschluss des WGF,

>Richtlinien für die Zuerkennung von Leistungen 
aus Fondsmitteln,

>Gewährung allfälliger Investitionszuschüsse,

>Handhabung des Sanktionsmechanismus.

Allgemeine gesundheitspolitische Belange sind 
insbesondere:

>Entwicklung der Gesundheitsziele (inklusive 
Strategien zur Umsetzung) auf Landesebene,

>Grundsätze der Umsetzung von Qualitätsvorga-
ben für die Erbringung von intra- und extramu-
ralen Gesundheitsleistungen,

>Grundsätze der Umsetzung von Vorgaben zum 
Nahtstellenmanagement,

>Mitwirkung am Auf- und Ausbau der für das Ge-
sundheitswesen maßgeblichen Informations- 
und Kommunikationstechnologien auf Landes-
ebene,

>Umsetzung von Projekten zur Gesundheitsförde-
rung,

>Evaluierung der von der Gesundheitsplattform 
auf Landesebene wahrgenommenen Aufgaben.

Informationen und Konsultationen erfolgen in der 
Wiener Gesundheitsplattform zu Belangen der 
Ressourcenplanung im Pflegebereich und zu den 
Festlegungen der Wiener Zielsteuerungskommissi-
on.

,-".
!"/
0123

Im Jahr 2017 fanden zwei Sitzungen der Wiener 
Gesundheitsplattform statt. Darüber hinaus wur-
den schriftliche Abstimmungen im Rahmen von 
Umlaufbeschlüssen vorgenommen.

04(,!"
23(5%01236

Die 25. Sitzung der Wiener Gesundheitsplattform 
fand am 17. März 2017 statt und umfasste folgen-
de Themen im Rahmen der Tagesordnung:

a) Angelegenheiten des Wiener Gesundheitsfonds 
als Fonds

1. Mitteilung über die Entsendung neuer Mitglie-
der in die Wiener Gesundheitsplattform

2. Protokoll der 24. Sitzung der Wiener Gesund-
heitsplattform vom 24. Oktober 2016

3. Beschluss über die Richtlinie gemäß § 7 Abs. 3 
Z 1 lit. c des Wiener Gesundheitsfondsgesetzes 
2013 für die Administration der Mittel des 
Strukturmitteltopfes zur Finanzierung von Pro-
jekten, Planungen und krankenhausentlasten-
den Maßnahmen

4. Beschluss über die Richtlinie gemäß § 7 Abs. 3 
Z 1 lit. c des Wiener Gesundheitsfondsgesetzes 
2013 für die Administration der Mittel aus dem 
Wiener Gesundheitsförderungsfonds (WGFF)

5. Beschluss über die Richtlinie gemäß § 7 Abs. 3 
Z 1 lit. c des Wiener Gesundheitsfondsgesetzes 
2013 für die Administration der Mittel des Lan-
desinnovationstopfes zur Finanzierung von e-
Health-Projekten, innovativen Projekten zur 
Verbesserung von Schnittstellen sowie zur 
Steuerung von Prozessen

6. Beschluss über den Voranschlag des WGF für 
das Jahr 2017

7. Beschluss über die Abgeltung von stationären 
Leistungen im Jahr 2017
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8. Beschluss über die Abgeltung von ambulanten 
Leistungen im Jahr 2017

9. Beschluss über die Endabrechnung der in der 
Vertragslaufzeit des Wiener Zielsteuerungsver-
trages 2013 bis 2016 administrierten Mittel für 
Projekte, Planungen und krankenhausentlasten-
de Maßnahmen (Strukturmittel)

10. Beschluss über die Gewährung von Zuschüssen 
für Projekte, Planungen und krankenhausent-
lastende Maßnahmen (Strukturmittel)

11. Beschluss über die Gewährung von Landesin-
novationstopfmitteln

12. Beschluss über die Bereitstellung von Mitteln 
zur Aktualisierung des Regionalen Struktur-
plans Gesundheit Wien

13. Beschluss über die Rechnungsabschlüsse 2015 
des WGF und des WGFF

14. Vorläufige Festlegung von Intensiveinheiten, 
von medizinischen Einzelleistungen zur Ab-
rechnung nach dem Tagesklinikmodell sowie 
sonstigen speziellen Funktionseinheiten nach 
dem bundesweiten LKF-Modell 2017

15. Beschluss über die nachträgliche Gewährung 
von Investitionszuschüssen für 2016

16. Bericht über die statistischen Auswertungen 
auf Grundlage der WGF-relevanten Monats-
daten der Fondskrankenanstalten für das Jahr 
2016

17. Tätigkeitsbericht 2015 des WGF

18. Bericht über die Tätigkeit der Geschäftsstelle

19.  Allfälliges

b) Allgemeine gesundheitspolitische Belange

1. Bericht über die 14. Sitzung der Wiener Ziel-
steuerungskommission

2. Bericht über die im 2. Halbjahr 2016 im Um-
laufweg durchgeführte Befassung des Aus-
schusses der Wiener Gesundheitsplattform, der 
sich mit Anzeigen zur Gründung von Gruppen-
praxen nach dem Ärztegesetz oder Zahnärztege-
setz befasst

3. Allfälliges

0*(,!"
23($01236

Die 26. Sitzung der Wiener Gesundheitsplattform 
fand am 17. Oktober 2017 statt und umfasste fol-
gende Themen im Rahmen der Tagesordnung:

a) Angelegenheiten des Wiener Gesundheitsfonds 
als Fonds

1. Mitteilung über die Entsendung von neuen Mit-
gliedern und Ersatzmitgliedern in die Wiener 
Gesundheitsplattform

2. Protokoll der 25. Sitzung der Wiener Gesund-
heitsplattform vom 17. März 2017

3. Beschlussfassung über die Gewährung von Zu-
schüssen für Projekte, Planungen und 
krankenhausentlastende Maßnahmen (Struk-
turmittel)

4. Bericht über die Plausibilitätsprüfung der LKF-
Daten des Jahres 2016

5. Endgültige Festlegung von Intensiveinheiten, 
von medizinischen Einzelleistungen zur Ab-
rechnung nach dem Tagesklinikmodell sowie 
sonstigen speziellen Funktionseinheiten nach 
dem bundesweiten LKF-Modell 2017

6. Beschlussfassung über die Gewährung von In-
vestitionszuschüssen für 2017

7. Nachweise der widmungsgemäßen Verwendung 
der für 2015 gewährten Investitionszuschüsse

8. Bericht über die statistischen Auswertungen 
auf Grundlage der WGF-relevanten Monats-
daten der Fondskrankenanstalten für das 1. 
Halbjahr 2017

9. Bericht über die Umsetzung des ambulanten 
Bepunktungsmodells

10. Bericht über die Tätigkeit der Geschäftsstelle

11. Allfälliges

b) Allgemeine gesundheitspolitische Belange

1. Bericht über die 15., 16. und 17. Sitzung der 
Wiener Zielsteuerungskommission

10



Der Wiener Gesundheitsfonds  

2. Bericht über die im 1. Halbjahr 2017 im Um-
laufweg durchgeführte Befassung des Aus-
schusses der Wiener Gesundheitsplattform, der 
sich mit Anzeigen zur Gründung von Gruppen-
praxen nach dem Ärztegesetz oder Zahnärztege-
setz befasst

3. Allfälliges

-",0123

Beschlussfassung über die Genehmigung der Rech-
nungsabschlüsse 2016 der nicht-städtischen 
Fondskrankenanstalten sowie des Betriebsab-
ganges des Hanusch-Krankenhauses im Jahr 2016

-" 0123

Punkt 1: Beschlussfassung über die Genehmigung 
der Voranschläge 2018 der nicht-städtischen 
Fondskrankenanstalten

Punkt 2: Beschlussfassung über die Festlegung ab-
rechnungsrelevanter Voraussetzungen 

Punkt 3: Beschlussfassung über die Änderung der 
Richtlinien gemäß § 2 Abs. 1 Z1 und 2 in Verbin-
dung mit § 7 Abs. 3 lit. c des Wiener Gesundheits-
fonds-Gesetzes 2013

Punkt 4: Bericht über die Tätigkeit der Geschäfts-
stelle
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Der Wiener Gesundheitsfonds  

.

Gemäß § 16 der Geschäftsordnung der Wiener Ge-
sundheitsplattform kann die Wiener Gesundheits-
plattform zur Beratung einzelner Angelegenheiten 
und zur Erfüllung der ihr gesetzlich übertragenen 
Aufgaben Ausschüsse einrichten.

Seit dem Jahr 2011 ist ein solcher Ausschuss, näm-
lich der Ausschuss der Wiener Gesundheitsplatt-
form, der sich mit Anzeigen zur Gründung von 
Gruppenpraxen nach dem Ärztegesetz oder Zahn-
ärztegesetz befasst, eingerichtet.

!":
.
;<
9%"

 "

Der Ausschuss befasst sich mit den an den Landes-
hauptmann gerichteten schriftlichen Anzeigen ge-
mäß § 52b Abs. 1 Z 2 lit. a iVm § 52b Abs. 2 Ärzte-
gesetz bzw. § 26a Abs. 1 Z 2 lit. a iVm § 26a Abs. 2 
Zahnärztegesetz zur Gründung von Gruppenpra-
xen. Der Ausschuss hat sich innerhalb von vier Wo-
chen mit der Anzeige im Rahmen einer Sitzung 
oder im Umlaufwege zu befassen. Über jede erfolg-

te Befassung mit einer schriftlichen Anzeige zur 
Gründung einer Gruppenpraxis ist der Wiener Ge-
sundheitsplattform zu berichten.

9

Der Ausschuss setzt sich zusammen aus einem 
Mitglied, welches von der oder dem Vorsitzenden 
der Wiener Gesundheitsplattform entsandt wird, 
einem Mitglied, welches von der Wiener Gebiets-
krankenkasse als Mitglied der Wiener Gesund-
heitsplattform gem. § 5 Abs. 1 Z 2 Wiener Gesund-
heitsfonds-Gesetz entsandt wird, einem Mitglied, 
welches von der Ärztekammer für Wien als Mit-
glied der Wiener Gesundheitsplattform gem. § 5 
Abs. 1 Z 5 Wiener Gesundheitsfonds-Gesetz ent-
sandt wird, und einem Mitglied, welches von der 
Zahnärztekammer für Wien entsandt wird, zu-
sammen. Für jedes Mitglied ist von den Entsen-
dungsbefugten ein Ersatzmitglied namhaft zu ma-
chen.

,

Der Ausschuss hat im Jahr 2017 nicht getagt, im 
Februar, März, April, Mai, Juni, August, November 
und Dezember 2017 wurden Umlaufbefassungen 
vorgenommen. Insgesamt wurden 2017 14 Anzei-
gen zur Gründung von Gruppenpraxen behandelt.

Mitglieder und Ersatzmitglieder des Ausschusses der Wiener Gesundheitsplattform, der sich mit den 
Anzeigen zur Gründung von Gruppenpraxen nach dem Ärztegesetz oder Zahnärztegesetz befasst:
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>Beschluss des vierjährigen Landes-Zielsteue-
rungsübereinkommens 

>Koordination, Abstimmung und Festlegung aller 
aus dem Zielsteuerungsvertrag und dem vierjäh-
rigen Landes-Zielsteuerungsübereinkommen re-
sultierenden Aufgaben und Maßnahmen zur Um-
setzung 

>Mitwirkung am bundesweiten Monitoring und 
Behandlung des Monitoringberichts gemäß Art. 
18 der Vereinbarung gemäß 15a B-VG Zielsteue-
rung-Gesundheit

>Wahrnehmung von Agenden zum Sanktionsme-
chanismus gemäß Art. 21 bis Art. 25 der Verein-
barung gemäß 15a B-VG Zielsteuerung-Gesund-
heit

>Umsetzung der Regelungen für vertragliche und 
gemeinsam von Sozialversicherung und Ländern 
zu verantwortende sektorenübergreifende Fi-
nanzierungs- und Verrechnungsmechanismen 
auf Landesebene (z. B. Spitalsambulanzen, Grup-
penpraxen und niedergelassene FachärztInnen, 
tagesklinische Versorgung, innovative Versor-
gungsformen etc.); 

>Umsetzung von vereinbarten innovativen Model-
len zur sektorenübergreifenden Finanzierung 
des ambulanten Bereichs 

>Angelegenheiten des Regionalen Strukturplans 
Gesundheit gemäß Art. 5 der Vereinbarung ge-
mäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens 

>Angelegenheiten der Großgeräte intra- und ex-
tramural 

>Strategie zur Gesundheitsförderung 

>Angelegenheiten des Gesundheitsförderungs-
fonds gemäß Art. 10 der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG über die Organisation und Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens 

> Mitwirkung bei der Umsetzung von Qualitäts-
vorgaben für die Erbringung von intra- und ex-
tramuralen Gesundheitsleistungen 

> Umsetzung von Vorgaben zum Nahtstellenmana-
gement 

> Evaluierung der von der Wiener Zielsteuerungs-
kommission wahrgenommenen Aufgaben

5!
9

Der Wiener Zielsteuerungskommission gehören die 
Kurie des Landes mit fünf VertreterInnen, die Kurie 
der Träger der Sozialversicherung mit fünf Vertre-
terInnen sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des Bundes an. Bei der Vertretung der Sozialver-
sicherung ist auf die Wahrung der aus der 
Selbstverwaltung erfließenden Rechte zu achten. 
Der Kurie des Landes gehören die für das Kranken-
anstaltenwesen in Wien zuständige amtsführende 
Stadträtin oder der für das Krankenanstaltenwe-
sen in Wien zuständige amtsführende Stadtrat an. 
Daneben werden drei VertreterInnen des Landes 
von der für das Krankenanstaltenwesen in Wien 
zuständigen amtsführenden Stadträtin oder dem 
für das Krankenanstaltenwesen in Wien zuständi-
gen amtsführenden Stadtrat entsandt, eine Vertre-
terin oder ein Vertreter wird von der amtsführen-
den Stadträtin oder dem amtsführenden Stadtrat 
für die Finanzverwaltung entsandt.

Die Mitglieder der Kurie des Landes im Jahr 2017 
waren:

> Amtsführende Stadträtin für Gesundheit, Sozia-
les und Frauen Sandra Frauenberger (Vorsitzen-
de),

> Mag. Christoph Maschek, von der amtsführen-
den Stadträtin für die Finanzverwaltung ent-
sandt,

> Mag.a Karin Eger, Büro der Geschäftsgruppe für 
Gesundheit, Soziales und Frauen (bis zur 15. Sit-
zung),

> Mag. Markus Netter, Büro der Geschäftsgruppe 
für Soziales, Gesundheit und Sport (ab der 16. 
Sitzung),

14



Der Wiener Gesundheitsfonds  

>Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Ge-
sundheitsförderung – WiG,

>Peter Hacker, Geschäftsführer des Fonds Sozia-
les Wien.

Die Mitglieder der Kurie der Sozialversicherung im 
Jahr 2017 waren:

>WGKK Obfrau Mag.a Ingrid Reischl (Vorsitzen-
de),

>WGKK Obfrau Stellvertreter Dr. Alexander Biach 
(bis zur 15. Sitzung),

>WGKK Obfrau Stvin. Drin. Katarzyna Greco (ab 
der 16.Sitzung),

>WGKK Obfrau Stellvertreter Manfred Felix, 

>WGKK Generaldirektor Mag. Ing. Erich Sulzba-
cher,

>Mag. Hartmut Schneider, BVA.

Der Vertreter des Bundes im Jahr 2017 war:

>SC Dr. Clemens Auer, BMGF.

,!
9/0123=

15. Sitzung am 14. März 2017,

16. Sitzung am 20. Juni 2017,

17. Sitzung am 20. September 2017,

18. Sitzung am 18. Dezember 2017.

Die Wiener Zielsteuerungskommission hat die Be-
arbeitung des Landesjahreszielsteuerungsvertra-
ges  für  2017 mit entsprechenden Beschlüssen er-
möglicht. 

9"0123
-."=

Landes-Zielsteuerungsübereinkommen 2017 – 
2021, Jahresbudget zum Wiener Gesundheitsförde-
rungsfonds für das Jahr 2017, TEWEB – „Wenn’s 
weh tut! 1450“, Attraktivierung der Allgemeinmedi-
zin, Attraktivierung der niedergelassenen Kinder-
heilkunde, Zentrale Geburtsvoranmeldestelle für 
Wien, DMP – Diabetes Mellitus Therapie aktiv, All-
gemeinmedizinische Akutversorgung (AMA) am 
AKH, Extramurale Erbringung der hämato-onkolo-
gischen Versorgung, Abschlussbericht zum Wiener 
Gesundheitsförderungsfonds 2014 bis 2016, Lan-
desleitzentrale Wien, Herzensbildung, Mehrfachbe-
hinderten-Ambulanz im KH Hietzing, Revision 
2017 des Regionalen Strukturplanes Wien (RSG 
Wien)

15
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Im Jahr 2017 wurden 20 Wiener Krankenanstalten 
über den WGF teilfinanziert. Von diesen Kranken-
anstalten wurden zehn von der Stadt Wien, sieben 
von Ordensgemeinschaften (bzw. Betriebsgesell-
schaften) sowie je eine von der St. Anna Kinderspi-
tal GmbH, der Wiener Gebietskrankenkasse und 
der Evangelisches Krankenhaus Wien gemeinnützi-
ge Betriebsgesellschaft m.b.H. geführt. Das St.-
Anna-Kinderspital ist an das Allgemeine 
Krankenhaus der Stadt Wien affiliiert, weshalb es 

wie in den vergangenen Jahren in den folgenden 
Statistiken den städtischen Spitälern zugerechnet 
wird.

Das SMZ Sophienspital wurde mit Oktober 2017 
aufgelassen und der klinische Betrieb wurde ein-
gestellt. Alle Patientinnen und Patienten wurden in 
das SMZ Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gott-
fried von Preyer’schem Kinderspital transferiert.
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Für alle österreichischen landesfondsfinanzierten 
Krankenanstalten hat das jährliche LKF-Modell 
Gültigkeit. Die Bundesgesundheitskommission hat 
in ihrer Sitzung am 1. Juli 2016 die Änderung des 
bundesweiten Modells der leistungsorientierten 
Krankenanstaltenfinanzierung und seiner Grund-
lagen für das Jahr 2017 beschlossen. Das LKF-
Modell 2017 stellt eine umfassende Weiterentwick-
lung des LKF-Modells 2016 als sogenanntes „defi-
niertes Änderungsjahr“, d.h. dass nunmehr nach 
mehreren Wartungsjahren seitens des Bundes-
ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz (BMASGK) umfangreiche An-
passungen und Neuerungen vorgenommen wur-
den.

Mit dem LKF-Modell 2017 erfolgte auf Basis der 
Daten des Jahres 2014 von 20 Referenzkrankenan-
stalten eine umfassende Neukalkulation der dem 
Modell zugrundeliegenden Kostenrelationen. Eben-
so wurden die, um die Kosten der medizinischen 
Leistungen bereinigten, Kosten pro Belagstag mit 
der Preisbasis 2014 neu berechnet. Mit durch-
schnittlich 490 Euro liegen diese um 54 Prozent 
über dem bisherigen Modell mit der Preisbasis 
2005. Darüber hinaus wurden die Punktewerte der 
Sonderbereiche mit tageweiser Bepunktung (z.B. 
palliativmedizinische Einrichtungen), der Sonder-
bereiche mit Bepunktung über MEL-Gruppen (z.B. 
tagesklinische Behandlung in der Psychiatrie) so-
wie die Zuschläge für Intensivüberwachungs- und 
-behandlungseinheiten angepasst. Neben diesen 
Neukalkulationen wurden Änderungen im Inten-
sivmodell (Flexibilisierung der Stufengrenzen, Ent-
fall des Korrekturfaktors etc.), eine Vereinfachung 
der Fallpauschalen in der Psychiatrie, Änderungen 
bei der Berechnung der Belagsdauerwerte sowie 
des Zuordnungsalgorithmus bei Mehrfachleistun-
gen vorgenommen.

Gemeinsam mit dem LKF-Modell 2017 wurde die 
Einführung des Bepunktungsmodells für den spi-
talsambulanten Bereich beschlossen, das seit 1. 
Jänner 2017 von den Fondskrankenanstalten anzu-
wenden und spätestens ab dem Jahr 2019 für die 
Abgeltung spitalsambulant erbrachter Leistungen 
anzuwenden ist und die Entlastung des statio-
nären Bereichs unterstützen soll. Ziel ist die Ver-
lagerung des „Best Points of Service“ vom statio-
nären in den ambulanten Bereich.

Das ambulante Bepunktungsmodell besteht ähn-
lich dem LKF-System im stationären Bereich aus 
einem Mischsystem aus Punkten für Leistungen 
und Punkten für Kontakte. Darüber hinaus sieht es 
jedoch die Möglichkeit vor, Vorhaltekapazitäten 
und Versorgungsaufträge der Krankenanstalten 
über eine Strukturkomponente zu berücksichtigen. 
Neben der Bepunktung schon bisher ambulant er-
brachter Leistungen sieht das Modell eine Ver-
schiebung von bisher stationär erbrachten Null-
Tagesaufenthalten, insbesondere aus den Berei-
chen Chemotherapie, Strahlentherapie, Dialyse 
und Endoskopie, in den ambulanten Bereich vor. 
Um die Durchlässigkeit zwischen stationären und 
ambulanten Bereich zu erhöhen, wurden daher die 
ambulanten und stationären Datenmeldungen har-
monisiert.

Nähere Informationen zu den jeweils aktuellen 
LKF-Modellen finden sich auf der Homepage des 
BMASGK, Bereich Gesundheit, unter
http://www.sozialministerium.gv.at/
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Leistungen und Finanzen  
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Im Jahr 2017 standen in den Wiener Fonds-
krankenanstalten 9.476 tatsächlich aufgestellte 

Betten (t-Betten) zur Behandlung stationärer Pati-
entInnen zur Verfügung. Diese Betten waren von 
insgesamt 602.589 PatientInnen für die Dauer von 
3.294.464 Pflegetagen belegt. Als sozialversicherte 
PatientInnen wurden 591.471 PatientInnen mit 
3.241.169 Pflegetagen über den WGF abgerechnet.

Kennzahlen nach Krankenanstaltengruppen
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Über den WGF wurden im Jahr 2017 2.164.374.608 
Punkte für sozialversicherte PatientInnen (inkl. 
Krankenfürsorgeanstalten) abgerechnet. Aufgrund 
der besonderen Versorgungsfunktion des Allgemei-
nen Krankenhauses der Stadt Wien (AKH) als 
Zentralkrankenanstalt und des an das AKH affili-
ierten St.-Anna-Kinderspitals berechnen sich die 
Abrechnungspunkte seit dem Wiener LKF-Modell 
ab 2011 unter Anwendung eines Faktors von 1,17.

Der Punktedurchschnitt 2017 pro Pflegetag betrug 
668 Abrechnungspunkte, wobei das AKH (mit 968 
Punkten pro Pflegetag), das St.-Anna-Kinderspital 
(mit 882 Punkten pro Pflegetag) und das St.-Josef-
Krankenhaus (mit 807 Punkten pro Pflegetag) die 
höchsten Werte aufwiesen. Im Vergleich dazu be-
trug der Punktedurchschnitt in den Wiener Or-
densspitälern 649 Abrechnungspunkte pro Pflege-
tag.

Aufteilung der Abrechnungspunkte

>  

 EGGGGI HE59JO

6" GIHJI H5IHO

-#< 99HG9 59EO

<4#< IGI9GI 95O

#> 0(2*A(@3A(*1B 211:11J

PF&%H

26



Leistungen und Finanzen  


Im Jahr 2017 waren von insgesamt 602.589 Patien-
tInnen 132.539 nicht aus Wien, davon allein 

106.949 aus Niederösterreich. Der Anteil an Gast-
patientInnen in den Wiener Fondskrankenanstal-
ten betrug 21,99 Prozent.

Verteilung der GastpatientInnen und der Wiener PatientInnen in den Wiener Fonds-KA
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Aus den nachfolgenden Tabellen ist ersichtlich, 
dass 22,27 Prozent aller Abrechnungspunkte für 

Nicht-Wiener PatientInnen zur Verrechnung ge-
bracht werden.

Sozialversicherte GastpatientInnen - Kennzahlen
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Besonders hohe Anteile an GastpatientInnen wei-
sen das Evangelische Krankenhaus Wien (37,70 
Prozent aller bzw. 37,65 Prozent der abrechnungs-
relevanten Fälle) und das Orthopädische Spital 
Speising (36,16 Prozent aller bzw. 35,76 Prozent 

der abrechnungsrelevanten Fälle) auf. Die Tabelle 
a u f Seite 30 zeigt die Verteilung der (sozialver-
sicherten) PatientInnen der einzelnen Wiener 
Fondskrankenanstalten nach Wohnsitz.

Anteil GastpatientInnen gesamt
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GastpatientInnen - sozialversicherte PatientInnen nach Wohnsitz
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Die folgende Tabelle veranschaulicht die Verände-
rungen gegenüber den Vorjahren im Bereich der 
stationären Aufnahmen.

Entwicklung der stationären Aufnahmen (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent)
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&
Die Belagstage sind gegenüber dem Vorjahr bei al-
len Krankenanstaltengruppen zurückgegangen: Bei 
den Städtischen Krankenanstalten um 1,72 Pro-

zent, bei den Ordensspitälern um 1,54 Prozent, 
beim Evangelischen Krankenhaus Wien  um 5,03 
Prozent und beim Hanusch-Krankenhaus um 4,93 
Prozent.

Entwicklung der Belagstage
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 &
Die Anzahl der Belagstage ist in den Wiener Fonds-
krankenanstalten im Jahr 2017 mit 2.672.494 ge-
genüber dem Jahr 2016 (2.724.197 Belagstage) um 
1,9 Prozent gesunken.
Durch die gleichzeitige Zunahme der Anzahl der 
stationären PatientInnen kam es statistisch zu ei-

ner Verkürzung der durchschnittlichen Verweildau-
er von stationär behandelten PatientInnen: Nach 
einer Reduzierung der durchschnittlichen Belags-
dauer von 4,82 Belagstagen im Jahr 2015 auf 4,59 
Belagstage im Jahr 2016 ist diese im Jahr 2017 
weiter auf 4,44 Belagstage gesunken.

Entwicklung der durchschnittlichen Belagsdauer
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F
2017 waren von 602.589 (2016: 593.658) PatientIn-
nen in den Wiener Fondskrankenanstalten 222.350 
(2016: 212.056) sogenannte „Null-TagespatientIn-

nen“, das heißt, sie wiesen zwar einen Pflegetag, je-
doch keinen Belagstag (=Mitternachtsstand) auf. 
Gegenüber dem Jahr 2016 ist eine Steigerung im 
Ausmaß von 4,85 Prozent zu verzeichnen.

Null-TagespatientInnen
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Im Gesamtdurchschnitt hat sich der Auslastungs-
grad im Jahr 2017 gegenüber 2016 um 0,3 Prozent-
punkte reduziert.

Bei der Untergliederung nach Krankenanstalten-
gruppen zeigt sich, dass Reduzierungen bei den 

Städtischen Krankenanstalten mit 1,35 Prozent-
punkten und beim Evangelischen Krankenhaus 
Wien mit 3,26 Prozentpunkten zu verzeichnen sind. 
Steigerungen sind bei den Ordensspitälern mit 
3,53 Prozentpunkten und beim Hanusch-
Krankenhaus mit 4,69 Prozentpunkten eingetreten.

Durchschnittliche Auslastung (in Prozent)
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Die Anzahl der tatsächlichen Betten hat sich beim 
Evangelischen Krankenhaus Wien zu 2016 nicht 
geändert. Bei den Ordensspitälern (5,14 Prozent) 

und beim Hanusch-Krankenhaus (8,17 Prozent) 
fanden Reduzierungen der tatsächlichen Betten 
statt, bei den Städtischen Krankenanstalten (0,67 
Prozent) ist eine leichte Steigerung zu beobachten.

Entwicklung der t-Betten
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,D&'&+
Gegenüber dem Jahr 2016 hat sich die Bettenan-
zahl bei den Städtischen Krankenanstalten um 
1,84 Prozent und bei den Ordensspitälern um 4,27 

Prozent reduziert. Beim Evangelischen Krank-
enhaus Wien sowie beim Hanusch-Krankenhaus ist 
keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr einge-
treten.

Entwicklung der s-Betten
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Die Erträge des WGF beliefen sich nach Abschluss 
des Rechnungsjahres unter Einbeziehung aller 
überjährigen Zahlungen für das Jahr 2017 auf 
3.122.188.965,29 Euro und lagen somit höher als 
laut Voranschlag erwartet (3,031 Mrd. Euro).

Die Mittelaufbringung des WGF im Jahr 2017 er-
folgte überwiegend durch Beiträge der Bundesge-

sundheitsagentur, des Bundes sowie der Länder 
und Gemeinden und der Träger der Sozialversiche-
rung aufgrund der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-
VG über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens, BGBl. I Nr. 98/2017. Aufgrund 
des niedrigen Tabaksteueraufkommens und be-
dingt durch die hohen Vorwegabzüge flossen keine 
Mittel aus diesem Titel ein. Berücksichtigt sind 
auch die Abgangsmittel der Wr. Fondskrankenan-
stalten in Höhe von 1.013.692.402,50 Euro, die bis 
auf die Steuerungssondertopfmittel (SST) 1 (89,4 
Mio. Euro) budgetneutral dargestellt sind.
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Zusätzlich zu den jährlichen Pauschalbeträgen 
leisten die Sozialversicherungsträger gemäß Art. 
28 Abs. 6 Z 5 der geltenden 15a B-VG-Vereinbarung 
einen Betrag in der Höhe des variablen Finanzvo-
lumens an die Landesgesundheitsfonds, das sich 
aufgrund der am 31. Dezember 1996 bestehenden 
Rechtslage bezüglich der in den Sozialversiche-
rungsgesetzen vorgesehenen Kostenbeiträge (Kos-
tenanteile) im stationären Bereich ergeben hätte. 
Kostenbeiträge (Kostenanteile) für (bei) Anstalts-
pflege werden von den Trägern der Krankenanstal-
ten im Namen der Träger der Sozialversicherung 
für die Landesgesundheitsfonds eingehoben und 
gemäß Art. 28 Abs. 6 Z 2 der geltenden 15a B-VG-
Vereinbarung entsprechend valorisiert.

Im Paktum über den Finanzausgleich ab 2017 wur-
de vereinbart, für Kinder und Jugendliche, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, den 
Spitalskostenbeitrag nach KAKuG und ASVG zu 
streichen. Der aus dieser Streichung resultierende 
Einnahmenverlust für die österreichischen Kran-
kenanstalten von rund 15 Mio. Euro jährlich ist 
vom Bund, von den Ländern und von der Sozialver-
sicherung jeweils zu einem Drittel auszugleichen. 
Die Ausgleichszahlungen an den WGF betragen 
2017 insgesamt 3.126.860,00 Euro.

Die als Mittel des WGF zu wertenden Kostenbei-
träge für Angehörige gemäß § 447f Abs. 7 ASVG be-
liefen sich im Jahr 2017 auf 2.507.090,80 Euro. Die 
anteiligen Kostenbeiträge für stationäre Fälle ge-
mäß § 46a Abs. 1 Wr. KAG 1987 idgF betrugen 
2.343.864,10 Euro. Die Kostenanteile/-beiträge und 
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Selbstbehalte beliefen sich 2017 insgesamt auf 
4.850.954,90 Euro.

G
§ 332 ASVG bestimmt, dass falls Personen, denen 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
Leistungen zustehen oder für die als Angehörige 
gemäß § 123 leg. cit. Leistungen zu gewähren sind, 
den Ersatz des Schadens, der ihnen durch den Ver-
sicherungsfall erwachsen ist, aufgrund anderer ge-
setzlicher Vorschriften beanspruchen können, der 
Anspruch auf den Versicherungsträger insoweit 
übergeht, als dieser Leistungen zu erbringen hat. 
Der Anspruch umfasst auch die Aufwendungen des 
Landesgesundheitsfonds, die nach § 148 Z 2 leg. 
cit. von der Krankenanstalt in Rechnung gestellt 
werden. Der Versicherungsträger hat dem Landes-
gesundheitsfonds jenen Teil der Regresseinnah-
men, der nicht durch Mittel der Sozialversicherung 
gemäß § 447f Abs. 1 leg. cit. gedeckt ist, abzüglich 
eines anteilsmäßigen Verwaltungskostenersatzes 
für die Geltendmachung, zu überweisen. 

Im Jahr 2017 wurden Regresse mit einem Forde-
rungsvolumen hinsichtlich des WGF-Anteils von 
2.894.164,50 Euro bearbeitet und den Sozialver-
sicherungsträgern mitgeteilt. Unter Berücksichti-
gung der offenen Forderungen aus den Vorjahren 
(4.366.820,87 Euro) und der im Jahr 2017 erfolgten 
Abstattung (2.328.328,81 Euro) inkl. der Ab-
schreibungen (751.919,40 Euro) bestanden per 
31.12.2017 offene Regressforderungen von 
4.932.656,56 Euro. 

9
Gemäß Art. 44 der geltenden 15a B-VG-Vereinba-
rung sind für die Erbringung von Leistungen der 
Krankenanstalten an ausschließlich gegenüber ei-
nem österreichischen Träger aufgrund von zwi-
schenstaatlichen Übereinkommen oder überstaat-
lichem Recht über soziale Sicherheit anspruchsbe-
rechtigten Patientinnen und Patienten die Landes-
gesundheitsfonds zuständig. Die Erstattung der 
von den Landesgesundheitsfonds aufgewendeten 
Beträge ist entsprechend den in den zwischen-
staatlichen Übereinkommen oder dem überstaatli-
chen Recht vorgesehenen Erstattungsverfahren ge-

genüber den zuständigen ausländischen Trägern 
im Wege der örtlich in Betracht kommenden Ge-
bietskrankenkassen geltend zu machen.

Im Jahr 2017 wurden vom WGF Forderungen in 
Höhe von insgesamt 33.961.440,82 Euro an aus-
ländische Sozialversicherungsträger gerichtet. Den 
o f fe n e n Fo r d e r u n g e n d e r Vo r j a h r e vo n 
92.611.003,68 Euro (inkl. Verzugszinsen) steht die 
Abstattung in Höhe von 36.769.324,64 Euro (für 
2017 und die Vorjahre) inkl. der Abschreibungen in 
Höhe von 109.861,27 Euro gegenüber. Per 
31.12.2017 bestanden offene Forderungen gegen-
über ausländischen Sozialversicherungsträgern in 
Höhe von 89.803.119,86 Euro.

9%M7M
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Durch kurzfristige Veranlagung der dem WGF zu-
geflossenen Mittel sowie aufgrund der zur Vor-
schreibung gelangten Zinsen für rückzuzahlende, 
nicht widmungsgemäß verwendete Investitionszu-
schüsse konnten Zinserträge in Höhe von 73.240,83 
Euro erzielt werden. Die sonstigen Einnahmen – 
entstanden aus der Rückerstattung von nicht wid-
mungsgemäß verwendeten Investitionszuschüssen 
und von Zahlungen für stationäre Leistungen – be-
liefen sich insgesamt auf 405.495,25 Euro. Die 
Auflösung von Rücklagen aus 2016 lautet auf 
3.899.828,75 Euro und die Auflösung von Rückstel-
lungen auf 96.949.881,22 Euro.

"
0123
Die Gesamtaufwendungen des Jahres 2017 im Aus-
maß von 3.122.188.965,29 Euro setzen sich aus 
dem Verwaltungsaufwand, Abschreibungen und 
Wertberichtigungen, sonstigen Aufwendungen, 
Rücklagenzuführung, Rückstellungen, Aufwendun-
gen nach dem GSBG sowie den Aufwendungen für 
die Krankenanstalten für die stationären, halbsta-
tionären, tagesklinischen und ambulanten Behand-
lungen, den Investitionsförderungen, den Struktur-
mitteln, den LIT-Mitteln und den Abgangsmitteln 
der Wr. Fondskrankenanstalten zusammen. 
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Aufteilung der Mittel nach Krankenanstaltengruppen
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Leistungen und Finanzen  

Die Differenz zwischen den Gesamtaufwendungen 
des WGF und jenen Mitteln, die für die stationären, 
halbstationären, tagesklinischen und ambulanten 
Behandlungen, für die Investitionsförderung sowie 
für die SST 2 und den Betriebsabgang aufgewendet 
wurden, erklärt sich wie folgt:

Die Aufwendungen nach dem Gesundheits- und So-
zialbereich-Beihilfengesetz betragen 243,600 Mio. 
Euro. 4,339 Mio. Euro gelangten für Strukturmittel 
und LIT-Mittel zur Auszahlung. Die restlichen Ab-
gangsmittel der Wr. Fondskrankenanstalten sind 
mit 518,070 Mio. Euro ausgewiesen.

Im Jahr 2017 wurden 4,745 Mio. Euro einer Rück-
lage zugeführt. Die im Rahmen der Regressabwick-

lung und der zwischenstaatlichen Abrechnungen 
in Rechnung gestellten offenen Beträge sowie vor-
erst einzelnen Fällen nicht zuordenbare Akonto-
zahlungen wurden im Rechnungsabschluss 2017 
auf der Aufwandseite unter „Zuführung Rückstel-
lungen“ zusammengefasst (94,707 Mio. Euro). 

Weitere 0,863 Mio. Euro basieren auf Abschreibun-
gen und Wertberichtigungen für teilweise oder zur 
Gänze uneinbringliche Forderungen sowie auf 
sonstige Aufwendungen (inkl. Rundungsdifferen-
zen).

Die restlichen rd. 2,963 Mio. Euro entfielen auf die 
Kosten der Geschäftsstelle.

>%" &%7

 !+$
($

9I9E5G

 GIIEE5JH

PF&%H

!"G"
'!##+

Zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prä-
vention wird das im WGF eingerichtete Sonderver-
mögen mit eigenem Verrechnungskreis als „Ge-
sundheitsförderungsfonds“ ohne Rechtspersön-

lichkeit fortgeführt (§ 3 Abs. 2 desWiener Gesund-
heitsfonds-Gesetzes 2017). Die Dotierung erfolgt 

gemäß Art. 10 Abs. 2 der Vereinbarung gemäß Art. 
15a B-VG über die Organisation und Finanzierung 
des Gesundheitswesens, LGBl. Nr. 29/2017. Die im 
Voranschlag 2017 für den WGFF dotierten Mittel 
in Höhe von 3.069.677,00 Euro und die erwirt-
schafteten Zinserträge in Höhe von 460,52 Euro 
(Gesamtbetrag somit 3.070.137,52 Euro) gelangten 
nach den Vorgaben der Richtlinien zur Gänze zur 
Auszahlung.
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Detaillierte Aufteilung der Mittel auf die Krankenanstalten (alle Angaben in Euro)
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Gemäß den Richtlinien des Wiener Gesundheits-
fonds können für Neu-, Zu- und Umbauten in 
Krankenanstalten bzw. die Anschaffung von medi-
zinisch-technischen Großgeräten sowie von Funk-
tionsgeräten unter Berücksichtigung der gesamten 
Versorgungskapazität Investitionszuschüsse durch 
den WGF gewährt werden.
Für 2017 wurden insgesamt 28 Anträge auf 
Gewährung von Investitionszuschüssen mit einer 

Gesamtbezuschussung von 71.152.714 Euro geneh-
migt. 

Aufgrund der Höhe des Gesamtinvestitionsvolu-
mens sind insbesondere die mehrjährigen Projekte 
Masterplanung Herz-Jesu, Erweiterung und Um-
bau St.-Josef-KH; Masterplan und Neubau Kran-
kenhaus Nord hervorzuheben. 

Für folgende Projekte wurde wegen deren Priorität 
eine Bezuschussung genehmigt, deren Höhe über 
dem Normprozentsatz von 40% gemäß den Richtli-
nien des WGF liegt:
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Unter den mit dem Normprozentsatz von 40% ge-
mäß den Richtlinien des WGF geförderten Projek-
ten finden sich u. a. folgende bauliche Maßnahmen:

>Errichtung eines Hybrid-OP in den OP-Räumen  
5 und 6 sowie damit verbundene Umbauten  
und Errichtung einer Angiographieanlage in 
der Univ. Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie; 
Ebene 09, OP-Gruppe II im Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer 
Universitätscampus

>Neuansiedlung der 2. und 6. Psychiatrischen 
Abteilung sowie der Abteilung C3 des Otto-Wag-

ner-Spitals im Pav. 1 im Krankenhaus Hietzing 
mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel

> Umbau und Neustrukturierung der Neurologi-
schen Station inkl. Ambulanz sowie damit ver-
bundene Anpassung der baulichen und techni-
schen Infrastruktur im Pav. 26 Ebene A im Wil-
helminenspital

Darüber hinaus wurden Investitionszuschüsse für 
die Anschaffung von medizinisch-technischen 
Großgeräten gewährt.
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Das Kernteam der Geschäftsstelle des Wiener Ge-
sundheitsfonds bestand im Jahr 2017 aus folgen-
den Personen:

BL Mag. Richard Gauss, SR
Geschäftsführer des WGF 

Assistentin des Geschäftsführers
Sabine Eisenfüher, MSc (WU) BSc (WU)

!"
Mag. Gerald Sirlinger
Gruppenleiter

Wolfgang Aringer
Dzemile Bislimi
Dkff. Manuela Bottke
Peter Cerny
Herta Koch
Patrick Panjikaran
Tünde Patay, BSc MSc
Alexander Swoboda

9

Mag.a Susanne Guld, MBA
Gruppenleiterin

Maga. Drin Drin Eleonore Bachinger, PH MSc
Tanja Fruhmann, MA
Mag. Felix Hofmann
Mag.a Claudia Lethmayer
Mag. Tobias Schwenner


>
H
Mag.a Monika Stumpf-Fekete, MA, OMRin

Gruppenleiterin

Mag. Dionyssios Kastrinakis, BA MA
Dr.in Samara Kornfeld

Mag.a Dipl.-Ing.in Ulrike Pailer
Dr.in Andrea Schweinhammer

>9
Dr. Otto Rafetseder

Darüber hinaus wird der Wiener Gesundheitsfonds
bei der Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere in
den Themenfeldern Zielsteuerung und Gesund-
heitsplanung, Berichterstattung und Sozialpla-
nung, Gesundheitsdaten und strategische Kranken-
anstaltenfinanzierung, IKT, Qualitäts- und Risiko-
management und E-Health sowie in administrati-
ven Belangen von MitarbeiterInnen aus anderen 
Organisationseinheiten der Magistratsabteilung 24 
unterstützt:


Mag.a Sonja Baranyai

>:P%
7
Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kainz

-.
(inklusive Personalagenden):
Bianca Eder
Irene Fellner
Michael Fibi
Andrea Huber
Sonja Huber
Sonja Kammerer
Marion Radosztics

FGH
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Wiener Gesundheitsfonds (WGF) – A-1200 Wien, Brigittenauer Lände 50-54/2/5
E-mail: wiener.gesundheitsfonds@wien.gv.at
http://www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/gesundheitsfonds/index.html
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